1534: Württemberg wird evangelisch

Vor 475 Jahren wurde im Herzogtum Württemberg die Reformation eingeführt. Dieses für das Land prägende Ereignis hängt mit der Rückkehr Herzog Ulrichs nach seiner Vertreibung zusammen. Unpassend für die Inhalte der Reformation fällt ihre Einführung deshalb zusammen mit einer Schlacht. Der hessische Landgraf Philipp, ein führender Kopf der Reformation im deutschen Süden, verhalf Ulrich zur Rückkehr in sein Herzogtum. Dabei zeigt die Mächtekonstellation der Schlacht bei Lauffen am Neckar vom 13. Mai 1534 die politische Großwetterlage: Das hessische Heer stand gegen die zusammen gewürfelten, nur widerwillig zum Kampf bereiten kaiserlichen Truppen, die lieber davon liefen, als ihr Leben zu lassen. Die Hessen befehligte der Landgraf persönlich, die Kaiserlichen führte zunächst Pfalzgraf Philipp, genannt „der Streitbare“. Nach seiner Verwundung bei Nordheim übernahm seine Rolle der Uracher Obervogt Dietrich Spät, ein früherer Weggefährte, dann Gegner Herzog Ulrichs. Geld für die Rückeroberung gab der französische König Franz I., der Württemberg als Puffer gegen das habsburgische Reich brauchte. Die Bayern versprachen, still zu halten, hofften sie doch, dass mit der Rückkehr der in ihrer Obhut befindliche Sohn von Herzog Ulrich und Herzogin Sabine von Bayern, Christoph Regent würde. (Dann wäre Württemberg bayrisch geworden!) Seinem Unterstützer verpflichtet, führte Ulrich die Reformation in Württemberg ein und verschaffte der reformatorischen Bewegung so einen festen Stand im deutschen Südwesten. Er hatte in seinen Exilsorten in Mömpelgard, der Schweiz und Hessen reformatorische Personen und Positionen kennen gelernt. Am 16. Mai 1534 hielt der hessische Hofprediger Konrad Oettinger von Marburg in der Stuttgarter Stiftskirche den ersten evangelischen Gottesdienst. Der Sieg des Evangeliums ist dem Sieg auf dem Schlachtfeld in jedem Fall vorzuziehen!

Zur geopolitischen Lage Württembergs bestimmte nun auch die „geotheologische“ Lage die reformatorischen Inhalte, lag das Land doch zwischen den Ländern der lutherischen Reformation im Osten und Norden, sowie der Schweiz und den oberdeutschen Städten Straßburg und Konstanz im Süden und Westen, und damit „zwischen Luther und Zwingli“. Ulrich und seine Berater suchten zuerst eine pragmatische Lösung für diesen Zwischenzustand, indem sie das Land mit der Stuttgarter Weinsteige in zwei Hälften teilten und den Lutheraner Dietrich Schnepf für den Teil „unter der Steig“, den Reformierten Ambrosius Blarer für „ob der Steig“ als Reformatoren einsetzten. Schon bald aber gab es Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern, vor allem in der Abendmahls- und der Bilderfrage. Zu den ersten Maßnahmen gehörten deshalb sowohl strukturelle als auch inhaltliche Bestimmungen. Eine erste Gottesdienstordnung entstand schon 1535, die den württembergischen Predigtgottesdienst nach dem Vorbild des spätmittelalterlichen Prädikantengottesdienstes der Reichsstädte einführte. Dann sorgte man für eine gute Ausbildung des evangelischen Pfarrerstandes und richtete 1536 das evangelische Stift in Tübingen ein. Mit Visitationen sollte der Wissensstand der Geistlichen und ihre Arbeit überprüft werden. Die Klöster wurden in Klosterschulen umgewandelt, denn ein protestantischer Schwerpunkt war von Anfang an die Bildung für alle Begabten. Das Klostergut wurde inventarisiert; seine Kassierung für den Herzog konnte jedoch durch die Einrichtung eines separaten Kirchenguts verhindert werden, das allein kirchlichen, schulischen und sozialen Zwecke dienen sollte. So entstand das landesherrliche Kirchenregiment  und in ihm das Modell eines aus evangelischem Geist gestalteten Gemeinwesen. Es erreicht seinen Höhepunkt in der zweiten Phase der württembergischen Reformation unter Herzog Christoph und dem Reformator Johannes Brenz in der Großen Kirchenordnung von 1559. Ihre Schwerpunkte in Gottesdienst, Schulwesen und Sozialfürsorge wirkten durch Jahrhunderte. Durch Brenz wurde die württembergische Kirche in Fragen des Bekenntnisses und der Lehre ganz im lutherischen Lager beheimatet, besonders durch seinen genialen Katechismus, der weite Verbreitung fand. In der Liturgie und Kirchenverfassung dagegen nahm man eine oberdeutsche Vermittlungsposition ein, wie sie besonders Martin Bucer in Straßburg prägte. Allerdings programmierte das landesherrliche Kirchenregiment einen Zentralismus, der dem Leben der Gemeinden nicht immer förderlich war. So ist es nicht selbstverständlich, dass sich durch alle menschlichen Mächte und Wirren hindurch das Evangelium Gehör verschafft hat, wie es Luther in einem Brief ausdrückte, in dem er dankbar die Rückkehr Landgraf Philipps nach Marburg vermeldete: „Gott, der wider alles Erwarten unsere Furcht in Frieden verwandelt hat, ist offensichtlich in der Sache. Der es begonnen hat, der wird es auch vollenden.“ (14. Juli 1534)
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